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Frühling in der Grundschule

und einige Materialien für die individuelle Lernarbeit durch den 
Schulförderverein angeschafft. Auch unsere Schulfahrt im Mai 
unterstützen die Mitglieder des Vereins finanziell.

Und dass wir in der Lenzer Grundschule nicht nur feiern, bewiesen 
viele fleißige Eltern und Kinder am Samstag, den 16. April. Wie-
derum war es der sehr rührige Förderverein, der alle Eltern zum 
Frühjahrsputz um die Grundschule aufgerufen hatte. In einem 
dreistündigen Arbeitseinsatz wurden Sträucher verschnitten, 
die Weitsprunggrube für den Sportunterricht hergerichtet und 
der Schulgarten aus dem Winterschlaf erweckt. Nebenbei gab es 
allerlei Schnecken, Regenwürmer und Insekten zu beobachten 
und man nutzte die Zeit zum Plauschen.

Wir bedanken uns bei allen für ihre aktive Unterstützung.

Die Lehrerinnen und Schüler der Grundschule
„Eh noch der Lenz“ so richtig begann, starteten die Kinder der 
Grundschule Priestewitz in die neue Jahreszeit. Am letzten Frei-
tag im März luden wir unsere Großeltern zu einem Besuch bei 
uns ein. Wir zeigten in einem Programm, welche Talente in uns 
stecken. Bei Geigen- und Klaviermusik, sportlichen Darbietungen, 
Gesangseinlagen und Sketchen strahlten bei vielen Großeltern 
die Gesichter und sie waren stolz auf ihre Enkel. Anschließend 
konnten die Omas uns Opas erleben, womit die Schüler heute 
lernen. Besonders in unserem modernen Computerkabinett war 
den ganzen Vormittag über reger Betrieb.

Zwei Wochen später organisierte der Förderverein der Grund-
schule einen kurzweiligen, frühlingshaften Nachmittag. An 
verschiedenen Stationen entstanden österliche Dekorationen. 
In der Kinderdisco konnten alle kräftig das Tanzbein schwingen. 
Vorher gab es beim Kinderschminken noch die passende Ge-
sichtsverschönerung.

Zu beiden Veranstaltungen verkauften wir von Muttis und Omas 
gespendete Kuchen. Der Erlös kommt den Kindern unserer Schule 
zu Gute. So wurden kürzlich für alle Computer neue Kopfhörer 
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Termin  Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich am

Mittwoch, den 25. Mai 2011, 19.00 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus Zottewitz, Seußlitzer Straße 13  statt. 
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu entnehmen 
Sie bitte den Bekanntmachungen in den Schaukästen. 

Frentzen						    
Bürgermeisterin

Formulare für die Einkommenssteuererklärung 2010

Ab sofort liegen in der Gemeindeverwaltung Priestewitz, EG - Pro-
spektspender - die Formulare für die Einkommenssteuererklärung 
2010  zur Abholung bereit.       

Gemeindeverwaltung

Öffnungszeiten Gemeinde  
Gemeindeverwaltung Priestewitz 		
Staudaer Straße 1	 Telefon: (03522) 5114-0

Montag	 09.00-12.00 Uhr
Dienstag	 09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 09.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr
Freitag	 09.00-12.00 Uhr 

Meldeamt  	 Telefon: (03522) 5114-16 

Montag 	 09.00-12.00 Uhr                  
Dienstag  	 09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
Donnerstag 	 13.00-16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag:   	geschlossen

Bitte beachten Sie die Schließzeiten!

Gemeindebücherei Zottewitz		
Dorfgemeinschaftshaus, Seußlitzer Straße 13	

	 jeden 2. Donnerstag im Monat von 	
	 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Beschlüsse des Gemeinderates vom 30.03.2011
   

Beschluss-Nr. 22/11

Bestätigung der Tagesordnung 		
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 23/11

Bestätigung der Niederschrift vom 10.02.2011	
Abstimmung: 	 Ja: 11	 Nein: 0	 Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 24/11

Der Gemeinderat Priestewitz beschließt die Gebührenkalkulation und 
das Kostenverzeichnis Feuerwehr der Gemeinde Priestewitz, Stand 
08.03.2011.			 
Abstimmung: 	 Ja: 11	 Nein: 0	 Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 25/11

Der Gemeinderat Priestewitz beschließt die Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes und zur   Gebührenerhebung für Leistungen der freiwil-
ligen Feuerwehr der Gemeinde Priestewitz  (Feuerwehrkostensatzung)
Abstimmung: 	 Ja: 12	 Nein: 0	 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 26/11

Vergabe der Bauleistung Los 6 - Sanierung Kinderhaus Böhla Bahn-
hof - Heizung/Sanitär - an Firma Haustechnik Jens Kohl, OT Raußlitz, 
01623 Ketzerbachtal
Abstimmung: 	 Ja: 11	 Nein: 0	 Enthaltungen: 1
Ausschluss wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO:	 1

Beschluss-Nr. 27/11

Vergabe der Bauleistung Los 7-  Sanierung Kinderhaus Böhla Bahnhof - 
Elektroarbeiten - an die Rendke elektro GmbH, OT Lenz, 01561 Priestewitz
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 28/11

Vergabe der Bauleistung  - Los 13-  Sanierung Kinderhaus Böhla Fuß-
bodenarbeiten - an Firma Hoppe Sportbodenbau GmbH, 01683 Nossen 
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 29/11

Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - Spiel-
platzbau, OT Medessen - Flurstück-Nr. 23 der Gemarkung Medessen 
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 30/11

Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorhaben - 
Überdachung Terrasse über Tiefgarage und Überdachung eines Gang 
am Nebengebäude - Flurstück-Nr. 126/11 der Gemarkung Priestewitz 
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 31/11

Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe für die Innensanierung 
Kinderhaus Baselitz sowie Erhöhung des Gemeindeanteils 	
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 32/11

Zustimmung zur Vermietung der kommunalen Wohnung in 01561 Pries-
tewitz, OT Kmehlen, Laubacher Straße 40, 2. OG  links  ab 15.04.2011 
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 33/11

Zustimmung zur befristeten Einstellung eines/r Mitarbeiter/in in der 
Kämmerei 			 
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 34/11

Beschluss zu befristeten Niederschlagungen 	
Abstimmung: 	 Ja: 13	 Nein: 0	 Enthaltungen: 0

•	 In der KW 17 2011 erfolgte die Anzeige zum Bauende der 
Ausbaumaßnahme  Am Rundling in Nauleis nach Erbringung 
von Restleistungen durch das Bauunternehmen Karl Riemer, 
Inhaber Jan Hausdorf aus Großenhain.

•	 Im April erhielt die Gemeinde die Zuwendungsbescheide für die 
Straßenbaumaßnahmen: Böhla-Ermendorf, Nauleis-Dallwitz 
sowie Porschütz-Baselitz und für die Innensanierungsmaß-
nahmen der Kita Baselitz.

•	 Ebenfalls Ende April erhielt die Gemeinde die Baugenehmigung 
für die Errichtung des Spielplatzes, Strießener Weg, Priestewitz 
OT Medessen.

Frentzen							     
Bürgermeisterin 

Fotos gesucht!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde,

zur grafischen Gestaltung der neuen Homepage der Gemeinde 
benötige ich Ihre Unterstützung: Wer kann kurzfristig Fotomaterial 
zur Verfügung stellen. Beliebige Motive rund um die Gemeinde: z.B. 
zu Ortsteilen, oder andere bekannte und beliebte Motive.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe,

Ihre Bürgermeisterin
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Ankündigung von Vermessungs- und 
Abmarkungsarbeiten Straßenschluss-
vermessung S 81 in den Gemarkungen 

Großdobritz, Baßlitz, Geißlitz und Böhla

Das Vermessungsbüro Wiedner beabsichtigt, im Auftrag des Stra-
ßenbauamtes Meißen-Dresden im  Mai und  Juni 2011 die Straßen-
schlussvermessung der S 81  in den Gemarkungen Großdobritz, 
Baßlitz, Geißlitz und Böhla aus Anlass des Ausbaus durchzuführen. 

Territorial wird sich diese erstrecken von Großdobritz bis Geißlitz, 
über folgende Gemarkungen:

Gemarkung Baßlitz:

Flurstücke Nrn.: 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 204a, 210, 
211, 214, 215, 216, 231, 231a, 332, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 322/3, 326, 327/3, 327/4, 329

Gemarkung Böhla:

Flurstücke Nrn.: 285/1, 286, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303/1, 304, 305/2, 305/3, 307/9, 307/10

Gemarkung Geißlitz:

Flurstücke Nrn.: 67/2, 67/6, 68, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 71, 72, 73/1, 
73/2, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 75/1, 75/2, 75/4, 75/5, 76, 77/1, 
77/2, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/2, 
81/3, 82, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91/1, 
91/2, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100a, 101, 102, 107, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 147/1, 147/2, 
147/3, 148/4, 148/5, 148/12, 149/1, 150/1, 151/1, 152/1

Gemarkung Altleis:

Flurstücke Nrn.: 42, 44, 46, 47, 47a, 144, 145, 146, 146a

Falls es hierzu erforderlich sein sollte, werden wir der Grundlage des 
Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
sowie die Bereitstellung von amtlichen Geobasisinformationen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Geobasisinfor-
mationsgesetz – SächsVermGeoG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl.        
S. 148 ff.) die Anliegerflurstücke in diesem Gebiet betreten, Grenz-
punkte aufsuchen bzw. freilegen, diese und vorhandene Gebäude 
aufmessen sowie Vermessungspunkte anlegen.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Flurstücke im o. g. Bereich 
zugänglich und alle Grenzmarkierungen sichtbar sind.

Sollten Korrekturen oder Wiederherstellungen von Grenzpunkten 
erfolgen, werden wir Sie nach Abschluss der Arbeiten entsprechend 
informieren.

Die Arbeiten dürfen auch ohne die Anwesenheit der Grundstücks-
eigentümer durchgeführt werden. 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen

Herr Uwe Wiedner
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Rosenstraße 3 · 01796 Pirna
Telefon 03501/784390 · Fax 03501/784387

E-Mail: post@vb-wiedner.de

Öffentliche Bekanntmachung
     

Die Gemeinde Priestewitz vermietet, verpachtet 
bzw. verkauft nachfolgende Objekte:     

Kommunale Wohnungen (Vermietung)

Priestewitz, OT Kmehlen, Laubacher Straße 39/41: 			 

je eine 3-Raumwohnung, 58,15 m2, Heizung, WW, Bad mit Wanne, Balkon,

Priestewitz, Großenhainer Straße 7					   
2-Raumwohnung, 60 m², E.-Heizung, WW, Bad

Priestewitz, OT Zottewitz, Seußlitzer Straße 13			 
4-Raumwohnung, 77,2 m², Heizung, WW

Gewerberäume (Vermietung)

Gewerberäume im kommunalen Grundstück Gävernitzer Straße 9 in 
01561 Priestewitz, OT Baßlitz (ehemals EDEKA). 6 Räume einschließlich 

WC, Gesamtfläche 132,3 m2, separater Eingang, Heizung und Warmwasser.

Wohn- und Geschäftsgrundstück

1. Wohn- und Geschäftshaus (Verkauf)				 

01561 Priestewitz, OT Baßlitz, Gävernitzer Straße 9, Flurstücke 
24 und 23/2, Gemarkung Baßlitz, Grundstücksgröße: 649 m2. 

	 Im Haus befinden sich 2 Wohnungen und Gewerberäume, davon sind 

die Gewerbebereiche derzeit leerstehend.

Die Wertermittlung für das bebaute Grundstück  liegt in der Gemeinde-

verwaltung Priestewitz vor und kann von Kaufinteressenten eingesehen 

werden. Auch Besichtigungen können nach telefonischer Absprache 

vereinbart werden (03522/5114-20). 

Bei Anfragen zu o. g. Angeboten wenden Sie sich bitte an die 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zimmer 203, 
Frau Maron (03522/5114-20)

Kinder im Amt
Am 21.April war es soweit, die Schüler der 2a aus der Grundschule 
Lenz besuchten im Rahmen eines Wandertages das Gemeindeamt. 
Die Kinder nahmen sowohl den Sitzungsraum des Gemeinderats, 
das Meldeamt und zu guter Letzt auch das Büro nebst Schreibtisch 
von Bürgermeisterin Frentzen in Augenschein. Hauptamtsleiterin 
Frau Noppes beantwortete die gestellten Fragen zur Zufriedenheit 
der wirklich sehr interessierten Kinder. Wie viele Ortsteile gibt es 
und wie alt sind diese? Wie viele Kinder wohnen in der Gemeinde? 
Wie viele Spielplätze gibt es? Zum Abschluss gab es neben einem 
persönlichen Kinderbrief von Frau Frentzen mit Information rund 
um das Gemeindeamt und den Aufgaben in der Verwaltung - noch 
Süßes als Wegzehrung. Der Rundgang durchs Amt sorgte auf beiden 
Seiten für Begeisterung und dem Fazit: „Diesen Wandertag auf dem 
Gemeindeamt unterstützen wir zukünftig gern.“, so Frau Frentzen.

Redaktion Amtsblatt

Familien mit 
sozialem Engagement gesucht!

Zum Thema
„Betreutes Wohnen in Familien - Leben für erwachsene Menschen 
mit Behinderung in einer Gastfamilie“

findet am 10. Mai 2011 um 16.30 Uhr
im Familienzentrum der Diakonie Großenhain

Naundorfer Str. 9 · 01558 Großenhain 

eine Infoveranstaltung statt.

Angesprochen sind Familien, Paare oder Alleinstehende, welche 
gern Gastfamilie werden wollen sowie alle interessierten Personen!

Infos über Lebenshilfe Meißen, Grit Osterloh, Telefon: 03521/7190573
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Öffentliche Bekanntmachung
     

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur 
Gebührenerhebung für Leistungen der freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde Priestewitz

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen in der jeweils geltenden Fassung und Artikel 1 § 69 Abs. 2 und 3 
des Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes 
und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen in der jeweils gelten-
den Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 30.03.2011 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Begriffsbestimmungen

1.	 Kosten im Sinne des Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im 
Freistaat Sachsen sind:

	 - 	 Aufwendungen für die Durchführung von Pflichtleistungen der 
Feuerwehr. Wird unter den in der Satzung bestimmten Vorausset-
zungen ihre Erstattung verlangt, handelt es sich um Kostenersatz.

	 - 	 Aufwendungen der Feuerwehr für die Durchführung von ande-
ren, freiwilligen Leistungen. 

	   	 Die Gegenleistungen der Leistungsnehmer sind Gebühren.

2.	 Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede durch Anforderung 
ausgelöste und auf die Durchführung einer Feuerwehrleistung 
gerichtete Tätigkeit der Feuerwehr. Ein Einsatz beginnt mit der 
Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit 
Beginn eines folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung des Ein-
satzleiters über das Ende des Einsatzes, spätestens aber mit dem 
Wiedereinrücken in die Feuerwache.

3.	 Einrichtungsträger im Sinne dieser Satzung ist der Eigentümer 
oder der Besitzer/Nutzungsberechtigte eines Gebäudes oder Ge-
bäudeteils einer Anlage oder einer Fläche.

§ 2
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für Leistungen der Feuerwehr der Gemeinde Prieste-
witz im Sinne des Artikel 1 §§ 6 und 69 des Gesetzes zur Neuordnung 
des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im 
Freistaat Sachsen sowie Tätigkeiten der Feuerwehr auf der Grundlage 
der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Priestewitz in der jeweils geltenden 
Fassung. Als Leistung gilt auch das Ausrücken der Feuerwehr bei miss-
bräuchlicher Alarmierung und bei Fehlalarmierung durch automatische 
Brandmeldeanlagen.

§ 3
Kostenersatz für Pflichtleistungen der Feuerwehr

Kostenersatz wird für folgende Leistungen im Gemeindegebiet im 
Rahmen des Artikel 1 §§ 22 Abs. 6 und 69 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophen-
schutzes im Freistaat Sachsen verlangt:

a)	 vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Leistungen
b)	 Leistungen, die durch den Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- 

oder Wasserfahrzeugen erforderlich werden
c)	 Leistungen, wenn der Einsatz auf einem Grundstück oder durch 

eine Anlage mit besonderem Gefahrenpotential erforderlich ge-
worden ist

d) 	 Brandsicherheitswachen
e)	 Brandverhütungsschauen
f)	 abgebrochener Einsatz infolge missbräuchlicher Alarmierung der 

Feuerwehr oder der Fehlalarmierung durch automatische Brand-
meldeanlagen.

§ 4
Gebühren für freiwillige Leistungen der Feuerwehr

Für alle anderen Leistungen der Feuerwehr, die auf der Grundlage des 
Artikel 1 § 69 Abs. 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Brandschutzes, 
Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen 
erbracht werden, werden Gebühren verlangt.

Wenn nicht § 5 dieser Satzung etwas anderes bestimmt, werden für 
folgende freiwillige Leistungen Gebühren verlangt:

1.	 Die Beseitigung von Kraftstoffen, Ölen und umweltgefährdenden 
oder gefährlichen Stoffen sowie durch sie verursachte Schäden, 
deren sofortige Beseitigung möglich ist, bei Straßenverkehrs- und 
anderen Unfällen.

2.	 Die Mitwirkung bei und die Durchführung von Räum-, Aufräum- 
und Sicherungsarbeiten.

3.	 Andere Leistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Feuerwehren gehören und/oder deren Erforderlichkeit sich auf 
Anforderung einzelner ergibt.

§ 5
Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren

(1) Soweit im Absatz 4 nichts anderes bestimmt ist, wird der Kosten-
ersatz nach den Sätzen des Kostenverzeichnisses sowie nach Zeitauf-
wand, Art und Anzahl des in Anspruch genommenen Personals, der 
Fahrzeuge, der Geräte und Ausrüstungsgegenstände berechnet. Das 
Kostenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. Es ist Grundlage für 
die Erhebung von Gebühren.

(2) Bei Stundensätzen werden angefangene Stunden auf die nächste 
halbe Stunde aufgerundet. 

(3) Die Kostenerstattungssätze setzen sich, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, zusammen aus:

1.	 den Personalkosten für die eingesetzten Angehörigen der Feuer-
wehr

2.	 den Stundensätzen für die eingesetzten Fahrzeuge
3.	 den Sätzen für die eingesetzten Geräte.

(4) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personal, Fahr-
zeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen besondere Kosten, so 
sind sie zusätzlich zu denjenigen nach Abs. 3 zu erstatten, sofern sie dort 
nicht enthalten sind. Kosten für Ersatzbeschaffung bei Unbrauchbarkeit 
oder Verlust sind nur zu erstatten, soweit den Zahlungspflichtigen ein 
Verschulden trifft. Für die bei kostenerstattungspflichtigen Hilfeleistungen 
verbrauchten Materialien, soweit sie nicht Bestandteil der kalkulierten 
Pauschalsätze sind, werden die jeweiligen Selbstkosten zuzüglich eines 
Verwaltungskostenzuschlags von 10 % berechnet.

(5) Aufwendungsersatz und Gebühren werden nur in dem Umfang 
vom Kostenschuldner gefordert, wie Personal und Gerät zum Einsatz 
gekommen sind. Wird mehr Personal und Gerät am Einsatzort bereit-
gestellt als tatsächlich erforderlich und hat der Kostenschuldner dies zu 
vertreten, können auch für das nicht erforderliche Personal und Gerät 
Kosten verlangt werden.

(6) Für Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von benachbarten Ge-
meinden oder durch Werksfeuerwehren entstehen, werden unabhängig 
von dieser Satzung Kosten in der Höhe verlangt, wie sie der Gemeinde 
in Rechnung gestellt werden.

(7) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine un-
billige Härte wäre.

§ 6
Kostenschuldner

(1) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 dieser Satzung wird

-	 in den Fällen des § 3 Buchstaben a) und f) vom Verursacher bzw. 
Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage,

-	 in den Fällen des § 3 Buchstaben b) und c) vom Halter des Fahr-
zeuges bzw. 	
Eigentümer, Besitzer oder Betreiber der Anlage und

-	 in den Fällen des § 3 Buchstaben d) und e) vom Veranstalter oder 
Einrichtungsträger verlangt.

(2) Gebühren für Leistungen nach § 4 dieser Satzung werden entspre-
chend Artikel 1 § 69 Abs. 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Brand-
schutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat 
Sachsen verlangt von:

1.	 demjenigen, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht 
hat bzw. der nach anderen gesetzlichen Regelungen dafür heran-
gezogen werden kann,

2.	 dem Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforder-
lich gemacht hat, oder von demjenigen, der die tatsächliche Ge-
walt über eine solche Sache ausübt,

3.	 demjenigen, in dessen Interesse der Einsatz erfolgt ist.

(3) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
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§ 7
Entstehung und Fälligkeit

Der Anspruch auf Kostenersatz bzw. Gebühren entsteht mit Beendigung 
der Leistung der Feuerwehr und wird mit dem Zugang des Kostenbe-
scheids an den Kostenschuldner fällig.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten die Feuerwehrgebührensatzungen der ehemaligen 
Gemeinden Baßlitz, Lenz, Priestewitz und Strießen außer Kraft.

Priestewitz, 31.03.2011		

Frentzen			 
Bürgermeisterin

Hinweis:

Gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. 	 die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. 	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3. 	 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. 	 vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

    	 a)	die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat	
oder

    	 b)	die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Anlage zur Feuerwehrkostensatzung vom 30.03.2011
Kostenverzeichnis

1. 	 Personal	 Euro/Stunde

1.1	 je Person der Feuerwehr	 39,63

2.	 Fahrzeuge	 Euro/Stunde

2.1	 TSF-W	 141,45

2.2	 LF 16	 47,42

2.3	 LF 8	 116,60

2.4	 HRW	 136,54

2.5	 KLF-B 1000	 102,98

3.	 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	Einheit	 Euro/Einheit

3.1	 B-Druckschlauch (bis 20m) reinigen, 	 	 	
prüfen, trocknen 	 Stück	 6,70

3.2	 B-Druckschlauch (über 20m je Meter) 	 	 	
reinigen, prüfen, trocknen 	 Meter	 0,40

3.3	 C-Druckschlauch (bis 20m) reinigen, 	 	 	
prüfen, trocknen	 Stück	 6,70

3.4	 C-Druckschlauch (über 20m je Meter) 	 	 	
reinigen, prüfen, trocknen 	 Meter	 0,40

3.5	 D-Druckschlauch (bis 20m) reinigen, 	 	 	
prüfen, trocknen 	 Stück	 5,10

3.6	 D-Druckschlauch (bis 10m) reinigen, 	 	 	
prüfen, trocknen 	 Stück	 2,50

3.7	 Hochdruckschlauch (bis 30m) prüfen 	 Stück	 10,80

3.8	 Hochdruckschlauch (bis 50m) prüfen 	 Stück	 17,70

3.9	 Beschriftung von Druckschläuchen, 	 	 	
Aufdruck eines Schriftzuges 	 Stück	 1,30

3.10	 B-Druckkupplung einbinden, Kupplung 	 	 	
ausbinden und neu einbinden 	 Stück	 4,40

3.11	 C-Druckkupplung einbinden, Kupplung 	 	 	
ausbinden und neu einbinden 	 Stück	 3,80

3.12	 D-Druckkupplung einbinden, Kupplung 	 	 	
ausbinden und neu einbinden	 Stück	 2,60

3.13	 A-B-C Saug/Feuerlöschschlauch, 	 	 	
prüfen Saug- und Druckprüfung 	 Stück	 5,70

3.14	 Atemschutzmaske nach Einsatz reinigen, 		 	
desinfizieren, trocknen und prüfen 	 Stück	 11,40

3.15	 Pressluftatmer, nach Einsatz (komplette Wartung) 	
Pressluftatmer komplett reinigen, desinfizieren 	 	
und prüfen sowie Flaschen füllen 	 	 	
	 Stück	 30,30

3.16	 200 bar Pressluftflasche auf Betriebsdruck 	 	
füllen, Pressluftflaschen füllen sowie 	 	 	
Ventildichtprüfung 	 Stück	 3,00

3.17	 300 bar Pressluftflasche auf Betriebsdruck 	 	
füllen, Pressluftflaschen füllen sowie 	 	 	
Ventildichtprüfung 	 Stück	 4,50

3.18	 Lungenautomat, Wartung, reinigen, 	 	 	
desinfizieren und prüfen 	 Stück	 10,10

3.19	 Tragedosen von Atemschutzmasken 	 	 	
reinigen und desinfizieren	 Stück	 4,50

3.20	 Feuerwehrleine, Sichtprüfung nach 	 	 	
Geräteprüfanordnung	 Stück	 8,20

3.21	 2-teilige Steckleiter, Sicht- u. Belastungs-		 	
prüfung nach Geräteprüfanordnung 	 Stück	 9,50

3.22	 4-teilige Steckleiter, Sicht- u. Belastungs-		 	
prüfung nach Geräteprüfanordnung	 Stück	 18,90

3.23	 3-teilige Schubleiter, Sicht- u. Belastungs-	 	
prüfung nach Geräteprüfanordnung 	 Stück	 37,80

3.24	 Fw.-Einsatzjacke, reinigen, trocknen, 	 	 	
imprägnieren nach Herstellerrichtlinie	 Stück	 5,70

3.25	 Fw.-Einsatzhose, reinigen, trocknen, 	 	 	
imprägnieren nach Herstellerrichtlinie 	 Stück	 5,70

3.26	 Fw.-Überjacke, reinigen, trocknen, 	 	 	
imprägnieren nach Herstellerrichtlinie 	 Stück	 5,70

3.27	 Fw.-Überhose, reinigen, trocknen, 	 	 	
imprägnieren nach Herstellerrichtlinie 	 Stück	 5,70

3.28	 Feuerwehrleine, reinigen, trocknen 	 Stück	 7,60

3.29	 Feuerwehrleinenbeutel, reinigen, 	 	 	
trocknen	 Stück	 5,70

3.30	 Feuerwehrschutzhandschuhe, reinigen, 	 	 	
trocknen 	 Stück	 5,70

3.31	 Schnittschutzhosen, reinigen, trocknen 	 Stück	 4,50

3.32	 Bestücken tragbare C-Schlauchhaspel 	 	 	
bis max. 5 Stück (2AK) 	 Stück	 16,00

3.33	 Bestücken fahrbare B-Schlauchhaspel 	 	 	
bis max. 10 Stück (2AK) 	 Stück	 31,50

3.34	 Bestücken Schlauchtransportanhänger 	 	 	
bis max. 32 Stück (2AK)	 Stück	 94,50

3.35	 Bestücken C-Tragekorb bis max. 3 Stück 	 	
(2AK) 	 Stück	 6,30
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Tag der Regionen 2011 - 
Anmeldung ab sofort möglich!

Bereits zum 13. Mal findet in diesem Jahr der bundesweite Aktionstag 
„Tag der Regionen“ statt. Am Erntedanksonntag (2. Oktober 2011) 
bzw. in dem Aktionszeitraum vom 23. September bis 9. Oktober 
2011 wird Werbung für die Stärken der Regionen gemacht.

Unter dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“ ist es in die-
sem Jahr wieder Ziel die Chancen regionaler Wirtschaftskreisläufe 
ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.

Die Beteiligungsmöglichkeiten sind dabei vielseitig. Die Themen 
reichen von Landwirtschaft, Lebensmittel, Handwerk und Energie 
über Naherholung, Gastronomie und nachhaltigen Tourismus bis 
hin zu sozialer Nähe.

Nutzen auch Sie den Aktionstag, um auf Ihre regionalen Produkte, regi-
onalen Dienstleistungen bzw. Ihr regionales Engagement aufmerksam 
zu machen! Melden Sie Ihre Aktion kostenlos bis zum 31. Mai 2011 bei:

Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V.
Ansprechpartnerin: Nadja Huth

Eisenstr. 7 · 09456 Mildenau
Telefon: 03733 5005916 · Fax: 03733 678955

E-Mail: nadja.huth@slk-miltitz.de

Neben der Bereitstellung von Plakaten erfolgt eine gebündelte 
Darstellung der Aktionen im Internet sowie im sächsischen Veran-
staltungsheft.

Der Tag der Regionen in Sachsen wird unterstützt durch das Sächsische 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.tagderregionen-
sachsen.de erhältlich.

Der „Tag der Parks und Gärten" - 
eine Veranstaltung für die Park- 
und Gartenanlagen der Region 

 
Am 29. Mai 2011 findet der 3. Tag der Parks und Gärten im Dresdner 
Heidebogen statt. Seit der Gründung des Netzwerkes 2009 hat sich 
die Zahl der teilnehmenden Park-, Schloss- und Gartenanlagen auf 
13 erhöht. Gemeinsam möchte man die Besucher auf die wunder-
baren Kleinode der Region aufmerksam machen. Viele Anlagen 
werden ehrenamtlich mit viel Liebe und Zeit betrieben und ge-
pflegt. Welch Refugium so ein Park mit den oftmals bezaubernden 
Schlössern und kleinen Bauwerken sein kann, soll den Besuchern 
nahe gebracht werden. Außerdem will man botanische Schätze, 
wie die Bertram-Eiche, Weymouth-Kiefer oder Sachsens größter 
Straußenfarn-Bestand zeigen. 

Besuchen Sie die Anlagen:

•	 Barockgarten Zabeltitz				  
•	 Rhododendrongärtnerei Grüngräbchen
•	 Schlosspark Schönfeld				  
•	 Hutberg Kamenz
•	 Waldpark Kupferberg Großenhain			 
•	 Park Bischheim	
•	 Stadtpark Großenhain				  
•	 Bibelgarten Oberlichtenau
•	 Schlosspark Lauterbach				  

Am 9. April 2011 war es wieder soweit. Das Kinderhaus „Villa Kun-
terbunt“ Priestewitz veranstaltete das schon traditionelle Fami-
liensportfest. Zahlreiche Familien waren in die Mehrzweckhalle 
Priestewitz gekommen um beim Sackhüpfen, Bierdeckelzielwerfen, 
Balancieren, Ballwerfen u.ä. Spielen einen unterhaltsamen Vormit-
tag zu erleben. Das gesamte Erzieherteam sowie zahlreiche Helfer 
(Eltern, Praktikanten) hatten alles gut organisiert. Höhepunkt war 
das Abschlussspiel, zu welchem zwei Mannschaften aus allen Teil-
nehmern gebildet wurden. Diese Teams  hatten zur Aufgabe den 
„Müll“ in Form von Bierdeckeln und Toilettenpapierrollen über den 
„Gartenzaun“ zum Nachbarn zu schießen. Anschließend wurde der 
gesamte Müll wieder aufgesammelt und ordentlich entsorgt. Alle 
Beteiligten hatten viel Spaß.

Familie Buchs

Familiensportfest im Kinderhaus 
„Villa Kunterbunt“ Priestewitz

Abschlussspiel

•	 Schloss Hermsdorf
•	 Schlosspark Lauterbach
•	 Naturpark Naunhof
•	 Schlosspark Oberau
•	 Staudengärtnerei Stübler

Alle Informationen zum Programm findet man in den Flyern zur 
Veranstaltung. Diese sind in den Touristinformationen Moritzburg, 
Großenhain, Königsbrück, Kamenz und Bernsdorf erhältlich. Oder 
man schaut im Internet unter wwww.heidebogen.eu/gartenkultur

Ansprechpartner: 
Regionalmanagement Dresdner Heidebogen

Kristina Kroemke 
August-Bebel-Straße 2 · 01471 Radeburg 

Telefon: 035208-34781 · Fax: 035208-34782 
E-Mail: info@heidebogen.eu
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Am vergangenen Ostermontag war Priestewitz erstmals 
Gastgeber für ein Qualifikationsturnier zu einem der be-
kanntesteneuropäischen Fußball-Jugend-Turniere , dem 
CORDIAL-CUP in Kitzbühl. Es war das einzige Turnier in den 
„neuen Bundesländer“,wofür der SV Traktor Priestewitz den 
Zuspruch unter vielen Bewerbern bekam.

Somit kamen die 20 Mannschaften aus den unterschiedlichsten 
Regionen. Von Berlin über Görlitz bis Most (Tschechien)  ver-
suchten  die Teams das Ticket für Kitzbühl zu lösen, denn der 
Gewinner kann auf solch bekannte Mannschaften wie Bayern 
München, Bayer Leverkusen oder Red Bull Salzburg treffen.

 Nach dem Arbeitseinsatz vieler Vereinsmitglieder präsentierte 
sich die Priestewitzer Sportanlage mit dem neuen rechtzeitig 
fertig gestellten Spielplatz von ihrer schönsten Seite und bot 
einen hervorragenden Rahmen für spannende Spiele und viele 
Zuschauer waren begeistert von der Sportanlage im Grünen.

600 Gäste brachten es an den 4 Spielfeldern schon zu Volks-
feststimmung, mitverantwortlich dafür, die sehr gute Versor-
gung und ein stimmgewaltiger Stadionsprecher Tino Noack, 
der mit seinen Spielkommentaren den Nerv der Fans traf. 

 Für den Turniersieg hatten sich einige Favoriten angemeldet, 
Erzgebirge Aue , Hertha 03 Zehlendorf, FK Banik Most und 
auch der FSV Zwickau hatte das Ziel Österreich im Visier. Diese 
Mannschaften meisterten ihre Vorrundenspiele souverän und 
zogen mit dem Überraschungsteam SG Panitsch Bohrsdorf 
die sich gegen Borea Dresden und Vfl Plauen durchsetzen , 
ins Viertelfinale ein. Extrem spannend die Gruppe B wo gleich 
3 Teams Punktgleich um den zweiten Platz stritten. Am Ende 
mußte ein Neunmeter-Schießen über den Viertelfinalplatz ent-
scheiden. Glücklicher Sieger die Vogtländer vom Vfb Auerbach.

Und wie lief es beim Gastgeber SV Traktor Priestewitz?

Der Turnierstart verlief  für die Traktoristen  wenig verheißungs-
voll, denn genau gegen die Veilchen aus dem Lößnitztal wurde 
das erste Spiel nahezu kampflos mit 0:2 verloren. Klare Worte 
des Trainers verhalfen der Mannschaft in die richtige Spur 
und alle darauf folgenden Vorrundenspiele wurden gegen 
FSV Budissa Bautzen (1:0), SG Jößnitz (2:0) und Normannia 
Berlin (2:0) gewonnen.

 Im Viertelfinale gegen den FSV Zwickau überzeugten dann die 
Priestewitzer  in ihrem bis dahin besten Spiel und  zogen nach 
einem herrlichen Treffer von Justin Buchwald auch verdient 
mit 1:0 ins Halbfinale ein. 

In den weiteren Paarungen  setzte sich im Vogtlandduell die 
Veilchen aus Aue gegen Auerbach durch (3:1) und im Berliner-
Duell Hertha 03 Zehlendorf gegen Empor Berlin mit 3:2 im 
Neunmeterschießen. Unsere tschechischen Gäste meisterten 
diese Aufgabe gegen Panitsch Bohrsdorf mit einem klaren 5:0.

Im Halbfinale lag Priestewitz gegen die spielstarken Kicker aus 
Most schnell mit 0:2 zurück. Der darauf folgende Anschlusstref-
fer  setzte nochmals Kräfte frei und so  lag der Ausgleichtreffer  
auch mehrmals in der Luft. Am Ende machte Banik den Sack 
nach zwei Kontern endgültig zu und zogen unterm Strich auch 
verdient in das Finale ein, wo sie auf die Hertha aus Zehlendorf 

(3:1) trafen und damit sich die besten Teams am heutigen Tag 
um die Fahrkarte nach Kitzbühl messen konnten.

Mit dem Erreichen der Bronzemedaille zeigten die Gastgeber 
vom SV Traktor Priestewitz eine hervorragende Leistung. Im 
kleinen Finale wurde Bundesligist FC Erzgebirge Aue durch 
einen Treffer von  Karl-Ludwig Zech mit 1:0 bezwungen. 

Das Finale in Priestewitz bestritten somit Banik Most und 
Hertha 03 Zehlendorf.  Imposant die Zuschauerkulisse um 
das Finalfeld und sie sahen ein spannendendes und spiele-
risch hochklassiges Spiel, wo sich am Ende die Berliner mit 
2:0 durchsetzten und nun gemeinsam mit dem Gastgeber 
Priestewitz die Reise zum Finalturnier in Österreich antreten. 

Finale 1

Nach dem erfolgreichen internationalen Hallenpokal im 
Februar, als viele Mannschaften schon vom  „Wintersportort” 
Priestewitz sprachen, gelang es dem heimischen Fußballverein 
mit diesem Osterturnier in eine Größenordnung vorzustoßen, 
die in unserer Region  einzigartig ist.  Die Begeisterung der 
Zuschauer und die positive Resonanz aller Mannschaften 
machte Priestewitz nun auch Land auf Land ab als erfolgrei-
chen „Sommersportort” bekannt. 

Davon war auch der Chef-Organisator des Cordial Cups Hans 
Grübler begeistert, der es sich nicht nehmen ließ, bei an 
diesem Wochenende 15 stattfindenden Turnieren  unseres 
in Priestewitz zu besuchen!

A. Suche 

Medalliensieger

Priestewitz für Europa!
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Kirche Wantewitz - bedacht leben
Seit 9. April 2011, 10.00 Uhr, besitzt unsere Kirche die nach cirka ei-
nem halben Jahr erneuerten Insignien der Turmkrönung. Dazu gehören 
die Kugel mit den Inhalten aus den Jahren 1864 und 1961  sowie das 
Turmkreuz und  Wetterhahn.  In einer kurzen Andacht in unserer Kirche ,  
die musikalisch der Wantewitzer Kirchenchor umrahmte, wurde im Anschluss 
die Turmzier bei  starken Windverhätnissen und Sonnenschein aufgezogen. 
(Hut ab vor den Klempnern und Dachdeckern!)

Die Weihe der Kirche St. Urban (Schutzheiliger der Weinbauern) fand am 
28. November 1864 statt. Im September 1961 ist im Zuge einer umfassenden 
Reparatur die Turmzier das erste mal heruntergenommen und neuvergoldet 
am 23. September aufgezogen worden.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle lt. Protokoll Zitat „Am 1. Mai 1902, 
einem Donnerstag, nachmittags ½ 4 h, zog ein an sich leichtes Gewitter 
von kurzer Dauer über Wantewitz, doch schlug ein Blitz in die Kirche …  
Blechabdeckung des Dachfirstes wurden arg mitgenommen, sowie die Kup-
ferumhüllung des Turmkreuzes vielfach zerrissen“. Genanntes Turmkreuz 
befindet sich zur Ansicht im südlichen Seitenschiff.

Nun zum Inhalt der Kugel 

1.	 Protokoll zur Abnahme der Turmbekrönung 
2. 	 Urkunde der Kirchgemeinde zur Turmbekrönung
3. 	 ein Satz Euro Münzen ( 3,88€)
4. 	 ein aktueller Gemeindebrief 
5. 	 ein aktuelles Exemplar Amtsblatt Gemeinde Priestewitz
6. 	 Sächsische Zeitung Ausgabe vom 9. April 2011
7. 	 zwei Informationsschriften zum 800-jährigen Jubiläum von Wantewitz

Im Anschluss konnten alle anwesenden bei Kaffee und Kuchen in ge-
mütlicher Runde unsere neu gestalteten Dachflächen und die Turmzier 
bestaunen und life die letzten Handgriffe zur Montage von Kugel , Kreuz 
und Wetterhahn miterleben.

Natürlich steht auch die Frage nach der Finanzierung des gesamten 
Bauvorhabens. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 273.400,00 € und 
setzen sich wie folgt zusammen:

Eigenmittel des Kirchspiels	 13.470,00 €           
Eigenleistung		  5.000,00 €
Außerordentliche Zuweisung der Landeskirche         	 127.000,00 €
Bauüberwachung ; Planung	 29.300,00 €
Fördermittel ILE Förderung 35%	 85.450,00 €
Spenden                    		  13.250,00 €

An dieser Stelle möchten wir im Namen unserer Kirchgemeinde und des 
Kirchspiels Großenhainer Land  allen hier aufgeführten Geldgebern 
ganz herzlich danken und hoffen ,daß unser Gotteshaus lange für alle ein 
sichtbares Zeichen , nicht nur im geographischen  sondern vor allem im 
geistigen Sinn erhalten bleibe.Besonderer Dank gilt den Mitgliedern des 
Förderkreises ,die über viele Jahre ehrenamtlich unseren Bau mit Rat und 
Tat unterstützt haben. Unser Dank gilt natürlich auch den Firmen die in 
sach- und fachgerechter Weise die auszuführenden Arbeiten bei Wind und 
Wetter ausgeführt haben. Im Einzelnen waren das:

Dacheindeckung Fa. Wehner; Klempnerarbeiten Fa. Hocke; Naturstein-
arbeiten Fa. Rudolf; Zimmerarbeiten Fa. Klimke; Gerüstbau Fa. Linge

Zum Abschluß bleibt noch eine Frage die wahrscheinlich viele wissen 
möchten!

Unbestätigten Gerüchten zur Folge ist die Spitze der Großenhainer 
Marienkirche in waagerechter Linie der Portaleingang  zur Wantewitzer 
Kirche. Diese können und wollen wir nicht an dieser Stelle kommentieren 
noch dementieren.

Wie hoch ist nun eigentlich unser Kirchturm?

Zwei Herren, bezeichnen wir sie als Herr V. und Herr K., bestiegen am 
Tag vor Frühlingsanfang, also am 20. März 2011 um 18.00 Uhr, über die 
Rüstung den Turm bis zum Gipfel. Ausgestattet mit modernster Lasertechnik 
und Mut zur Höhe und unter Berücksichtigung der Lichtverhältnisse begann 
der Aufstieg in ungeahnte Höhen. Etappenweise erfolgte die Berechnung 
mit  präziesester Messtechnik.

Nach Bewältigung mehrer mathematischer Operationen gelang es den 
beiden Herren auf den Zentimeter genau die Angaben zu erstellen.

Anhand der beigefügten Anlage hoffen wir Ihnen einen Überblick zu den 
metrischen Angaben vermittelt zu haben. Zur Überprüfung stehen vor 
allem der Tag des offenen Denkmals 2. Septembersonntag eines jeden 
Jahres zur Verfügung.

Für weitergehende Informationen stehen die Herren V. und K. gern zur 
Verfügung.

gez. C. Kunze

Ein besonderer Tag

Der 9. April, ein sonniger aber ziemlich windiger Sonnabend, wird 
wohl vielen Bürgern unserer Gemeinde noch lang in Erinnerung 
bleiben. 

Nach erfolgter Sanierung des Wantewitzer Kirchendaches und 
Neueindeckung des Turmes, wurde nun die restaurierte Turmzier 
wieder aufgesetzt. Die neu vergoldete Kugel, das eiserne Kreuz 
und der Wetterhahn kamen nach einem feierlichen Akt an ihren 
angestammten Platz ganz oben und wurden dort von den Bauleuten 
montiert. 

Vor fast 50 Jahren führten Dachdeckermeister Herbert Leuschner 
und mein Vater, der Schmiedemeister Erich Kokisch, diese Arbeiten 
aus. Damals durfte ich Neunjähriger nicht mit nach oben. Nun aber 
wurde mir die große Ehre zuteil, die beiden Kartuschen mit den 
historischen Dokumenten aus der Kirche zu tragen. Schließlich stand 
ich in Augenhöhe mit der Turmspitze. Ein bewegender Moment, 
als die Zeugnisse der Geschichte in die Kugel gelegt wurden und 
die Glocken erklangen. 

Für mich war dieser Tag ein ganz besonderer und ich möchte mich 
herzlich bedanken bei all jenen, die mir dies ermöglicht haben. 

Wer auch immer der Nächste sein wird, der einmal von da oben ins 
Land schaut, ich wünsche er kann das in einer friedlichen Welt tun. 

Gerd Kokisch
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Es ist schön zu erfahren,wenn man nach 

50 Ehejahren
mit Glückwünschen, Blumen, Geschenken 
und Geldpräsenten so geehrt wird, wie wir.

Wir danken ganz herzlich unseren Kindern,
Schwiegerkindern, Enkeln mit Partnern für die 
mühevolle doch wunderbare Ausschmückung 

unseres Festes, die Überraschung zum 
Polterabend, das Luxusmobil zur Kirche 
und alle gelungenen Einlagen zur Feier. 

Ganz herzlichen Dank an die Rankewickler 
für die wundervolle Ranke, der Gaststätte 
„Talhaus“ in Golk für die gute Bewirtung, 
der FFw Zottewitz und unseren Freunden 

und Nachbarn.

Es werden uns diese Tage unvergesslich 
bleiben.Vielen Dank an alle, die dazu 

betragen haben.

Zottewitz, April  2011

Adelheid und Siegfried Knüppel

Ein herzliches Dankeschön 
für die vielen Glückwünsche, Blumen, 

Geschenke und Geldpräsente
anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit.
Dank auch an alle Verwandten, 
Bekannten, Freunde, Nachbarn 
und Einwohner von Laubach. 
Liebe Rankewickler, an Euch 

einen besonderen Dank!

Für die Gestaltung und Vorbereitung 
der Feier großen Dank an unsere 

Kinder und Enkelkinder

Günther und Gerta Baehring

Laubach, April 2011

Für die vielen Glückwünsche, 
herrlichen Blumen und Geschenke

sowie den zahlreichen Geldzu-
wendungen anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit

möchten wir uns auf diesem Wege 
bei allen Verwandten, Freunden, 

Bekannten aus nah und fern
und den Einwohnern von 

Medessen recht herzlich bedanken

Roland und Elke Dingfelder

Medessen, März 2011
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Fußball SV Traktor Priestewitz   
So. 01.05.	 15:00		  Saxonia Nauwalde - Priestewitz
Fr. 06.05.	 18:30	 Alte Herren	 Priestewitz - SV Lampertswalde
Sa. 07.05.	 15:00		  Priestewitz - FV Gröditz 1911  2.
	 13:00		  Priestewitz 2. - SV Borna
So. 08.05.	 15:30	 Frauen	 Radebeuler BC 08 - Priestewitz
	 09:30	 F-Jun.	 SV Stauchitz 47 - Priestewitz
	 10:00	 E-Jun.	 Priestewitz - Lok Nossen
	 11:00	 C-Jun.	 SpG Ebersbach - Priestewitz
Mi. 11.05.	 17:00	 E-Jun.	 FV Zabeltitz - Priestewitz
Fr. 13.05.	 18:30	 Alte Herren	 VSV Schmiede Grh. - Priestewitz
Sa. 14.05.	 15:00		  SC Riesa - Priestewitz
	 15:00		  ESV Lok Riesa - Priestewitz 2.
	 10:00	 F-Jun.	 Priestewitz - Saxonia Nauwalde
So. 15.05.	 13:00	 Frauen	 Priestewitz - Zuger SV 1990
	 09:00	 E-Jun.	 Lommatzscher SV - Priestewitz
	 11:00	 C-Jun.	 Priestewitz - SV Röderau-Bobersen
Mi. 18.05.	 17:30	 E-Jun.	 Priestewitz - TSV Stahl Riesa
Fr. 20.05.	 18:30	 Alte Herren	 Priestewitz - ESV Lok Riesa
Sa. 21.05.	 15:00		  Priestewitz - Grün-Weiß Ebersbach
	 13:00		  Priestewitz 2. - Königsblau Gohlis
So. 22.05.	 13:00	 Frauen	 FSV 1923 Lohmen - Priestewitz
	 10:00	 C-Jun.	 JFV Elster-Röder 2010 - Priestewitz
Fr. 27.05.	 18:00	 Alte Herren	 Kleinfeldturnier mit Kalkreuth, Radeburg, Sörnewitz, 	
			   Wildenhain, Zabeltitz
Sa. 28.05.	 09:00	 F-Jun.	 Großenhainer FV  3. - Priestewitz
 So. 29.05.	 15:00		  SV Lampertswalde - Priestewitz
	 10:00	 E-Jun.	 Priestewitz - Grün-Weiß Ebersbach
	 11:00	 C-Jun.	 Priestewitz - Fortuna Leuben

Fußball SV Baßlitz
So. 01.05.    13.00 		  SV Quersa - SV Baßlitz
So. 08.05.	 10.30 		  SV Baßlitz - FC HK Quersa
So. 14.05.	 12.45		  1. FC Radebeul 2. - SV Baßlitz
So. 22.05.	 10.30 		  SV Baßlitz - LSV Barnitz 2. 
So. 04.06.    15.00		  SV G/W Ebersbach 2. - SV Baßlitz
So. 18.06.    13.00		  SV Baßlitz - SV Thiendorf 

Sportveranstaltungen im Mai

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht  035249-71352

fachgeprüft mit Erfahrung

im Preis günstig - im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de

Ein schöner Platz 
für Ihr neues Haus!

Verkaufe ca. 3000 m² unvermessenes Baugrundstück in 
Lenz zum Schnäppchenpreis!  Die Vermessungskosten 
sind vom Erwerber zu tragen. Verhandlungsbasis ab 
5.000 EUR.

 Kontakt: Angela Kletzsch, Telefon: 0173/9282654 
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Im Juni beginnt die Schadstoff sammlung

Im Juni beginnt der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal 
(ZAOE), unentgeltlich Schadstoff e in der Region Riesa-Großenhain 
einzusammeln.

Das Schadstoff mobil hält auf seiner Tour in jeder Stadt und Gemeinde an 
festgelegten Standorten. Die genauen Angaben dazu sind im aktuellen Ab-
fallkalender aufgeführt, den jeder Haushalt erhalten hat. Auch im Internet 
unter www.zaoe.de ist der Abfallkalender zu fi nden. Die Bewohner können 
jede Annahmestelle nutzen, der Wohnort ist nicht ausschlaggebend. Bei 
der Sammlung werden unentgeltlich haushaltstypische Problemabfälle 
bis zu einer Menge von maximal 30 Liter beziehungsweise 25 Kilogramm 
angenommen. Dazu zählen zum Beispiel Farb-, Lack- und Lösemittelreste, 
Spraydosen mit Restinhalten und Haushaltreiniger. Flüssige Schadstoff e 
können nur in fest verschlossenen Gefäßen abgegeben werden.

Das Eintreff en des Schadstoff mobiles ist unbedingt abzuwarten. Es 
ist untersagt, Abfälle an den Haltestandorten abzustellen.

Service-Telefon: 0351 4040450

                    

                                         

Kirchliche Veranstaltungen

Gottesdienste  Lenz und Wantewitz

01.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lenz
08.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Wantewitz
22.05.  16.00 Uhr Kirchenchorkonzert in Lenz 
29.05. 14.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
Frauendienst
Dienstag,  den 10.05., 14.00 Uhr in Lenz
Donnerstag,  den 12.05., 14.00 Uhr in Wantewitz 

Gottesdienste  Skassa-Strießen

01.05. 08.30 Uhr Gottesdienst in Strießen
08.05. 10.00 Uhr  OASE-Gottesdienst in Skassa
22.05. 08.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Strießen
29.05. 08.30 Uhr Gottesdienst in Skassa
Altersfreude
Dienstag,  den 17.05., 14.00 Uhr in Strießen

Gottesdienste  Diesbar-Seußlitz

01.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Merschwitz
15.05. 10.00 Uhr Konfi rmation in Seußlitz
22.05. 08.30 Uhr  Gottesdienst in Merschwitz
27.05. 15.30 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz Merschwitz
29.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Seußlitz
Frauendienst
Dienstag,  den 10.05., 14.00 Uhr in der Seniorenresidenz  
  Merschwitz

15. Jahre Jugendclub Böhla e.V.           
vom 13. bis 15.Mai 2011

Sportplatz Böhla

Freitag:

19:30 Uhr  Öffentliche Festsitzung     

Programm: „Zeitreise“

Samstag:

10:00 Uhr Jubiläums-Volleyballturnier

13:00 Uhr Jubiläums-Skatturnier

19:30 Uhr 15-Jahresparty „wir machen nicht dicht“

 Live Band „Zeitlos“ und Tanzgruppe

Sonntag:

10:00 Uhr Handwerkerwettkampf und Frühschoppen

12:30 Uhr Abholen des Schützenkönigs 2010

13:00 Uhr Eröffnung Vogelschießen 2011

14:30 Uhr Kaffee & Kuchen mit dem Baßlitzer Seniorenverein

15:00 Uhr Kinderprogramm mit dem Kindergarten „Lustiger 

Tausenfüßler“

Sprechtage 
der Deutschen Rentenversicherung 

im Großenhainer Rathaus 
 

Die Deutsche Rentenversicherung bietet Sprechtage im Großen-
hainer Rathaus am Hauptmarkt an. Die Berater sind jeden Montag 
von 09:00 bis 15:00 Uhr sowie jeden Dienstag von 10:00 bis 17:00 
Uhr vor Ort.  

Es ist unbedingt erforderlich, vorab einen Termin zu vereinbaren 
unter den Telefonnummern 0351/44570 und 0351/440600.

Auskunfts- und Beratungsstellen 
der Deutschen Rentenversicherung

Riesa,	Hauptstraße	70	·	Telefon:	02525/7252-0
montags		 von	8	bis	15	Uhr,	 dienstags	 von	8	bis	18	Uhr,
mittwochs		 von	8	bis	13	Uhr,	 donnerstags	 von	8	bis	18	Uhr,
freitags		 von	8	bis	12	Uhr.

Dresden,	Holbeinstraße	1	·	Telefon:	0351/4457-0
montags		 von	8	bis	15	Uhr,	 dienstags	 von	8	bis	18	Uhr,
mittwochs		 von	8	bis	13	Uhr,	 donnerstags	 von	 8	 bis	 18	 Uhr,	
freitags		 von	8	bis	12	Uhr.

Lust auf Besuch? 
Lateinamerikanische Schüler 

suchen Gastfamilien!
Die Schüler der Schweizer-Schule in Bogotá/

Kolumbien wollen sich ab September 2011 unser Land genauer 
anschauen. Dazu sucht die Schweizer-Schule Familien, die neugierig 
und off en sind, einen lateinamerikanischen Jugendlichen (15-17 Jahre 
alt) als „Kind auf Zeit“ aufzunehmen. Spannend ist es, mit und durch 
den Besuch den eigenen Alltag neu zu erleben. Das bringt sicherlich 
Abwechslung in den Tag. Die kolumbianischen Jugendlichen lernen 
Deutsch als Fremdsprache, so dass eine Grund-Kommunikation  
gewährleistet ist. Da das Programm auf eine schulische Initiative 
zurückgeht, ist es für Ihr „kolumbianisches Kind auf Zeit“ verpfl ichtend, 
das zu Ihrer Wohnung nächstliegende Gymnasium oder Realschule 
zu besuchen bzw. die Schule die Ihre eigenen Kinder besuchen. 
Schließlich soll der Aufenthalt auch eine fruchtbare Vorbereitung 
auf eine Sprachprüfung sein. Der Aufenthalt bei Ihnen ist gedacht 
von Samstag, den 3. September bis zum Sonntag, den 11. Dezember 
2011. Wenn Ihre Kinder Kolumbien entdecken möchten, laden wir sie 
ein an einem Gegenbesuch teilzunehmen. Für Fragen und weitere 
Infos kontaktieren Sie bitte das Humboldteum e.V., die internationale 
Servicestelle für Auslandsschulen, Frau Ute Borger, Friedrichstraße 
23a, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711-22 21 401, Fax 0711-22 21 402, 
E-Mail: ute.borger@humboldteum.com .
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Neue Gartenfreunde gesucht!
In unserer Gartenanlage ist ein Kleingarten zu 
vergeben.

Interessenten melden sich bitte bei: Frau Meinel
01561 Priestewitz, Kottewitzer Straße 1, Telefon: 
03522/507858

Nachträglich zur Goldenen Hochzeit am 2. April 2011 gratulieren die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung den Eheleuten Siegfried 
und Adelheid Knüppel aus Zottewitz  ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen, werte Familie Knüppel noch viele glückliche und gemeinsame Jahre.

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, 
die in den nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und 
Gesundheit wünschen:

Fritz Rentsch	 01.05.	 zum 79. *	 Priestewitz
Herbert Kösterke	 02.05.	 zum 84. *	 Nauleis	
Rolf Schumann	 02.05.	 zum 72. *	 Döschütz
Johannes Friedrich	 03.05.	 zum 81. *	 Stauda
Rudolf Klinger	 04.05.	 zum 88. *	 Böhla Bahnhof
Hellmut Richter	 05.05.	 zum 89. *	 Baselitz
Gisela Löwe	 05.05.	 zum 73. *	 Priestewitz
Renate Jenzig	 05.05.	 zum 70. *	 Böhla Bahnhof
Getraud Riedel	 07.05.	 zum 89. *	 Döschütz
Gerda Pfaff	 08.05.	 zum 79. *	 Strießen
Brigitte Klar	 08.05.	 zum 75. *	 Lenz
Heinzhagen Ziegert	 08.05.	 zum 70. *	 Strießen
Günter Wollank	 11.05.	 zum 82. *	 Strießen
Thea Koepp	 11.05.	 zum 80. *	 Strießen 
Eleonore Gruner	 11.05.	 zum 72. *	 Lenz
Marianne Henker	 13.05.	 zum 81. *	 Blattersleben

Herbert Weiß	 14.05.	 zum 82. *	 Porschütz
Brigitte Byrdek	 14.05.	 zum 71. *	 Lenz
Charlotte Müller	 15.05.	 zum 90. *	 Böhla Bahnhof
Gertraude Motz	 15.05.	 zum 82. *	 Priestewitz
Günther Seemann	 16.05.	 zum 81. *	 Nauleis
Hanna Haase	 19.05.	 zum 90. *	 Böhla
Günter Weser	 19.05	 zum 74. *	 Altleis
Waltraud Seemann	 19.05.	 zum 73. *	 Nauleis
Ursula Bretschneider	 21.05.	 zum 76. *	 Priestewitz
Ursula Herrmann 	 22.05.	 zum 74. *	 Lenz
Maria Wannrich	 23.05.	 zum 71. *	 Priestewitz
Klaus Jacob	 25.05.	 zum 73. *	 Böhla
Beate Daubitz	 27.05.	 zum 83. *	 Blattersleben
Annelies Höppchen	 28.05.	 zum 71. *	 Döschütz
Lydia Gerber	 31.05.	 zum 89. *	 Wantewitz

Liebe Seniorinnen und Senioren,
Unsere erste Tagesfahrt 2011 findet am Dienstag, dem 24. Mai 2011 
nach Freiberg statt.

Aus den Programm: Mittagessen, Osterzgebirgsrundfahrt, Fahrt mit 
der Bimmelbahn, Kaffeetrinken, Besuch der Modellbahnanlage und 
Führung im Eisenbahnmuseum, Abendessen u.a. 			 
Preis: 53,00 EUR · Abfahrt:   07.30 Uhr Baßlitz .. 08.00 Uhr Nauleis

Vorschau 29.06.2011: Kreisrundfahrt

Es lädt Sie recht herzlich ein						    
Seniorenverein Baßlitz e.V.

Lust auf Reisen-
einfach mal raus!	
26. Mai 2011 – Fahrt in die Sächsische Schweiz
mit Mittagessen, Weiterfahrt nach Rathen in die 
Eisenbahnwelten, inklusive Eintritt und Führung, 
Kaffeetrinken vor Ort, kurzer Stopp in Stürza, Abendessen auf der 
Heimfahrt. Preis: 52,00 EUR/Pers. · Abfahrt: 09.00 Uhr			 
Bitte bis spätestens 3 Wochen vorher anmelden. 

Die Organisation und Reisebegleitung erfolgt durch Renate oder 
Werner Baehring (Telefon 035249/78183). 


